
 

 
Zustimmungserklärung 

 

 für die  

  Wahl der sachkundigen Einwohner in die Integrationskommission der Stadt Alsfeld  
   

   

   

1. Familienname, Rufname 

 
Staatsangehörigkeit  

 Tag der Geburt und Geburtsort 

 
Beruf oder Stand 

 
 

 Hauptwohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort) 

 
 

   

2. Ich stimme meiner Benennung als Bewerberin oder Bewerber in dem Wahlvorschlag der oder des   

 Name der „Interessenvertretung der Migranten“ nach § 89 Abs. 1 Satz 2 HGO-  

 unwiderruflich zu.  
   

3. Ort, Datum 

 
 Persönliche und handschriftliche Unterschrift  

   

 

Informationen zum Datenschutz 

 
Für die in Ihrer Zustimmungserklärung angegebenen personenbezogenen Daten gilt:  

1. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerberin oder Bewerber nach 
§ 89 Abs. 1 HGO nachzuweisen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von § 1 Abs. 8 Hessisches Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetz (HDSIG) in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c und Artikel 9 Abs. 2 Buchstabe g Datenschutz-Grundver-
ordnung in Verbindung mit den §§ 72 und 84 bis 89 HGO. 

Ihre personenbezogenen Daten werden auch für die in öffentlicher Sitzung stattfindende Wahl durch die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Alsfeld, auch zur der Stimmzettel nach § 55 HGO verarbeitet. 

2. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Zustimmungserklärung ist aber nur mit diesen Anga-
ben gültig. 

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrer Zustimmungserklärung angegebenen personenbezogenen Daten ist die den Wahl-
vorschlag einreichende Interessenvertretung der Migranten nach § 89 Abs. 1 Satz 2 HGO. Nach Einreichung des Wahlvorschlags bei 
der Stadt Alsfeld  ist diese für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich. 

4. Empfänger der personenbezogenen Daten ist der Magistrat der Stadt Alsfeld (Postanschrift: Markt 1, 36304 Alsfeld). 

Im Falle von Wahleinsprüchen können auch die sonstigen Beteiligten, die zuständige Aufsichtsbehörde sowie das zuständige Verwal-
tungsgericht Empfänger der personenbezogenen Daten sein. 

Die personenbezogenen Daten der Wahlvorschläge können werden öffentlich bekannt gemacht werden. Die Bekanntmachungsform 
ist in der jeweiligen Hauptsatzung geregelt. 

5. Nach § 1 Abs. 8 HDSIG in Verbindung mit Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen. 

6. Nach § 1 Abs. 8 HDSIG in Verbindung mit Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die Be-
richtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerberin oder Bewerber 
nicht zurückgenommen. Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahltags können Sie die 

Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen des § 14 KWG verlangen. 

7. Nach § 1 Abs. 8 HDSIG in Verbindung mit Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die unver-
zügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig 
verarbeitet wurden oder der Verantwortliche zur Löschung verpflichtet ist. Dadurch wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bew er-
berin oder Bewerber nicht zurückgenommen. 

8. Nach § 1 Abs. 8 HDSIG in Verbindung mit Artikel 18 Datenschutz- Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen statt der 
Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbei-

tet wurden, nicht mehr notwendig sind oder Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die Ein-
schränkung der Verarbeitung auch dann verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig 
sind. Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahltags können Sie die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen des § 14 KWG verlangen. Durch einen Antrag auf 
Einschränkung der Verarbeitung wird Ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerberin oder Bewerber nicht zurückgenommen. 

9. Beschwerden können Sie an den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (Postanschrift: Hess ischer Be-
auftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden; E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de) 
und gegebenenfalls an die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten des jeweils für die Datenverarbeitung Verant-

wortlichen (siehe oben Nr. 3) richten. 
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